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Vorlage für die Kommunikation von Produzenten und/oder Importeuren von Erzeugnissen, aus denen keine Stoffe freigesetzt werden, mit ihren Kunden
Deutsche Fassung

Version 1.0


Empfänger










Ort, den Datum
REACH (Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe)

Sehr geehrter Kunde (oder Name der Kontaktperson),
Am 1. Juni 2007 ist die Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) in Kraft getreten. Wir möchten Ihnen mit diesem Schreiben versichern, dass unsere Firma auf die neue Verordnung und die Verpflichtungen, die daraus hervorgehen, bestens vorbereitet ist.

Um unseren Status gegenüber der REACH-Verordnung festzustellen, haben wir  eine Übersicht aller von uns hergestellten Produkte und deren Herkunft erstellt. Nach den Kriterien der REACH-Verordnung hat unsere Firma den Status eines Produzenten und/oder eines Importeurs von Erzeugnissen, aus denen unter normalen Bedingungen keine Stoffe freigesetzt werden. Aufgrund unseres Status nach der REACH-Verordnung sind wir daher nicht unmittelbar von der Vorregistrierung und der Registrierung der in unseren Erzeugnissen enthaltenen chemischen Stoffe betroffen.

Dennoch werden wir regelmäβig unseren Status nach der REACH-Verordnung überprüfen, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden wie bisher unseren besten Service bieten können und Ihnen die Produkte liefern, die Sie benötigen. Hierzu arbeiten wir auch eng mit den Lieferanten unserer Ausgangsstoffe zusammen, um uns zu versichern, dass alle Stoffe, die in unseren Produkten enthalten sind, ordnungsgemäβ vorregistriert und registriert werden. Weiterhin werden wir die von unseren Lieferanten erhaltenen Informationen sammeln, aufbereiten und unseren Kunden rechtzeitig bei Bedarf zur Verfügung zu stellen.
Für den Fall, dass unsere Erzeugnisse besonders besorgniserregende Stoffe enthalten, die aufgrund ihrer Eigenschaften (z. B. karzinogen, mutagen oder fortpflanzungsgefährdend) in die Kandidatenliste der für das Zulassungsverfahren in Frage kommenden Stoffe aufgenommen werden, sind wir in unserer Eigenschaft als Hersteller von Erzeugnissen verpflichtet Ihnen als unseren Kunden das Vorhandensein solcher Stoffe in unseren Erzeugnissen anzuzeigen, sofern der Gehalt über 0,1 Massen-% liegt. 

Seit der Veröffentlichung der ersten Kandidatenliste Ende Oktober 2008 überprüfen wir in Kooperation mit unseren Lieferanten, ob Substanzen aus dieser, regelmäßig erweiterten Liste in den von uns produzierten oder importierten Erzeugnissen enthalten sein können. Um unseren oben genannten Verpflichtungen nachzukommen, werden wir Ihnen die notwendigen Informationen so schnell wie möglich zusenden. Weiterhin werden wir die regelmäβige Aktualisierung der Kandidatenliste verfolgen, um immer den neusten Anforderungen entsprechen zu können.

Sollten Sie weitere Fragen zu REACH haben, steht Ihnen unser(e) zuständige(r) Mitarbeiter(in) Herr/Frau xxx (Telefon, Email) gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

